
Hygienekonzept der Schachunion Huckarde-Westerfilde  
zur Nutzung von Schulräumen in der Reinoldi Sekundarschule 

 

1. Das Betreten der Schulräume ist nur Mitgliedern des Vereins 
„Schachunion Huckarde-Westerfilde“ gestattet. Begründete   
Ausnahmen können nur durch den 1. Vorsitzenden genehmigt werden. 

 
2. Mitglieder, die Krankheitsanzeichen einer möglichen SARS-CoV-2-

(„Coronavirus“)-Infektion aufweisen (z.B. grippeähnliche Symptome wie 
Fiebrigkeit und/oder Abgeschlagenheit und/oder Atemwegsauffällig-
keiten), dürfen die Schulräume vorsorglich nicht betreten. Gleiches gilt 
für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten bis zum Ausschluss einer 
SARS-CoV-2- Infektion (z.B. mittels eines geeigneten Tests). 

 
3. Mit dem Betreten eines Schulraumes ist ein geeigneter Mund- und Nasenschutz zu tragen – ein 

Mindestabstand von 1,50 Metern ist einzuhalten. Jede Person trägt sich mit Namen und Datum in 
eine ausgelegte Anwesenheitsliste ein.  

 
4. Die Hände sind beim Betreten des Schulraums zu desinfizieren – Desinfektionsmittel stehen dazu 

am Eingang bereit. 
 

5. Die Schachräumlichkeiten dürfen nur zum Zwecke des Schachspielens, des Trainings oder zu 
Versammlungen betreten werden, zu denen durch den Vorstand eingeladen wurde. Danach hält 
jede Person sich, abgesehen von Toilettengängen, an einem zugewiesenen Sitzplatz auf. 

 
6. Mehr als 16 Personen dürfen sich nicht gleichzeitig in einem Schulraum aufhalten. 

 
7. Beim Schachspielen (z.B. Blitz- oder Schnellschach mit maximal 15 Minuten Bedenkzeit pro 

Person und Partie) an einem Brett, ist ein  Mund- und Nasenschutz zu tragen, wenn der 
Mindestabstand nicht eingehalten werden kann.  Nach einem Spiel sind die Hände zu desinfizieren.  

 
8. Spielen zwei Personen unter Wahrung des Mindestabstandes, so kann der Mund- und 

Nasenschutz abgenommen werden. 
 

9. Bei der Durchführung von Versammlungen oder beim Training, bei denen jede Person einzeln sitzt, 
kann unter Einhaltung des Mindestabstandes von 1,50 Metern der Mund- und Nasenschutz am 
Platz abgenommen werden. 

 
10. Die Schulräume werden zur Vermeidung der Anreicherung von Atemluft-Aerosolen nach Möglichkeit 

regelmäßig gut durchgelüftet. 
 

11. Zuwiderhandlungen gegen die Hygienevorschriften haben den unmittelbaren Verweis aus den 
Schulräumen zur  Folge und kann durch jedes Vorstandsmitglied ausgesprochen werden. 

 
12. Dieses Konzept wurde am 15. 09. 2020 erstellt und ist gültig, bis es durch eine aktuelle Version 

ersetzt wird. 
 

 
Verantwortlicher Leiter für die Umsetzung des Konzepts ist 
Jürgen Beckers, 1. Vorsitzender der Schachunion Huckarde-Westerfilde 
 
juergen-beckers@online.de  
www.sv-westerfilde-1925.de  


